
 

 
 

Allgemeine Bedingungen für die Versicherung von Musikinstrumenten  
(AVB Musikinstrumente) 
Fassung 1987 
 

§ 1 Versicherte Gefahren 
Räumlicher Geltungsbereich 

1. Der Versicherer haftet innerhalb und außerhalb des Wohn-
sitzes des Versicherungsnehmers für Beschädigung oder 
Verlust eines versicherten Gegenstandes. 

2. Die Versicherung erstreckt sich insbesondere auf Schäden, 
entstanden durch: Transport, Transportmittelunfall, Dieb-
stahl, Abhandenkommen, Veruntreuung, Unterschlagung, 
Raub, räuberische Erpressung, Vertauschen, Liegenlas-
sen, Brand, Blitz, Explosion, Wasser und elementare Er-
eignisse. 

3. Die Versicherung erstreckt sich ununterbrochen auf dieje-
nige Zeit, während der der versicherte Gegenstand sich im 
Gebrauch, auf dem Transport oder in zeitweiser Ruhe be-
findet. 

4. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn der versi-
cherte Gegenstand dritten Personen zur Benutzung oder in 
Gewahrsam übergeben wird; in solchen Fällen dürfen diese 
dritten Personen jedoch nicht von den ihnen laut Bürgerli-
chem Gesetzbuch obliegenden Pflichten befreit werden. 

5. Die Versicherung gilt für die im Versicherungsschein ange-
gebenen Länder. 

 
§ 2 Ausgeschlossene Gefahren und Schäden 
1. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden und 

Verluste, welche 
a) vorsätzlich oder grobfahrlässig von dem Versiche-

rungsnehmer oder Versicherten oder deren Beauftrag-
ten mit seinem bzw. mit deren Vorwissen von einer an-
deren Person herbeigeführt sind; 

b) unmittelbar oder mittelbar auf Mängel zurückzuführen 
sind, die bereits bei Versicherungsabschluss vorhan-
den waren; 

c) durch Aufruhr, Plünderung, Kriegsereignisse oder Ver-
fügung von hoher Hand; 

d durch Kernenergie entstehen; 
e) von Familienangehörigen durch mut- oder böswillige 

Schädigung, Untreue oder Diebstahl herbeigeführt 
werden; 

f) durch gewöhnliche Abnutzung, Entwertung oder Wert-
minderung entstehen; letztere kann bei Geigen, Brat-
schen oder Violoncelli mit einem Handelswert von min-
destens 10.000 EUR auf Antrag nach Maßgabe der 
nachstehend aufgeführten Sonderbedingungen ge-
deckt werden. 

2. Soweit nicht feststellbar, ob eine dieser Ursachen vorliegt, 
entscheidet die überwiegende Wahrscheinlichkeit  
(§ 287 ZPO). 

 
§ 3 Prämie, Beginn der Haftung 
1. Der Versicherungsnehmer hat die erste Prämie gegen 

Aushändigung des Versicherungsscheines, Folgeprämien 
bei Beginn jeder Versicherungsperiode zu zahlen. Mit der 
Prämie sind die aus dem Versicherungsschein oder der 
Prämienrechnung ersichtlichen Kosten (öffentliche Abga-
ben, Ausfertigungs- und Hebegebühren, Auslagen) zu ent-
richten. 

2. Die Haftung des Versicherers beginnt mit der Einlösung 
des Versicherungsscheines, jedoch nicht vor dem im Ver-
sicherungsschein bezeichneten Zeitpunkt. 

3. Soll der Versicherungsschutz vor Einlösung des Versiche-
rungsscheines beginnen, bedarf es einer schriftlichen Zu-
sage des Versicherers oder dessen hierzu bevollmächtig-
ten Organe (vorläufige Deckungszusage). Die vorläufige 
Deckung tritt rückwirkend außer Krafft, wenn der Versiche-
rungsschein nicht auf Vorzeigen oder unverzüglich, nach-
dem er dem Versicherungsnehmer zugegangen ist, einge-
löst wird. 

4. Für die Folgen nicht rechtzeitiger Prämienzahlung gelten 
die §§ 38, 39 VVG. Eine gerichtliche Einziehung rückstän-
diger Folgeprämien darf nur innerhalb eines Jahres seit Ab-
lauf der nach § 39 VVG gesetzten Zahlungsfrist erfolgen. 

5. Bei Wegfall des versicherten Interesses finden die Bestim-
mungen des § 68 VVG Anwendung. 

6. Im Falle der Anfechtung des Versicherungsvertrages oder 
seiner Aufhebung wegen Verletzung einer Obliegenheit 
oder wegen Gefahrerhöhung gebührt dem Versicherer die 
Prämie bis zum Schluss lediglich der Versicherungsperio-
de, in der er von dem Anfechtungs- oder Aufhebungsgrund 
Kenntnis erlangt hat. Wird die Kündigung erst in der fol-
genden Versicherungsperiode wirksam, so gebührt ihm die 
Prämie bis zur Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses. 

7. Tritt der Versicherer nach § 38 Abs. I VVG zurück, so kann 
er nur eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen. 
Kündigt nach dem Eintritt eines Schadens der Versicherer 
(§ 13), so hat er die Prämie, die auf die nach Abzug der 
Entschädigung verbleibende Versicherungssumme entfällt, 
nach Verhältnis der noch nicht abgelaufenen Versiche-
rungszeit zurückzuzahlen. 

8. War die Prämie für mehrere Jahre vorausgezahlt, so wird 
der Betrag einbehalten, den der Versicherer bei Abschluss 
der Versicherung für die abgelaufene Zeit berechnet haben 
würde; der Mehrbetrag wird zurückerstattet. 

 
§ 4 Veränderung der Gefahr 
1. Fällt das versicherte Interesse für einen Teil der versicher-

ten Gegenstände weg, so hat der Versicherungsnehmer 
dies sofort schriftlich dem Versicherer anzuzeigen. Der 
Versicherungsnehmer ist in diesem Falle berechtigt, die 
Herabsetzung der Versicherungssumme und Prämie nach 
Maßgabe des § 51 VVG zu verlangen. 

2. Wird der versicherte Gegenstand veräußert, so tritt an 
Stelle des Veräußerers der Erwerber in die während der 
Dauer seines Eigentums aus dem Versicherungsverhältnis 
sich ergebenden Rechte und Pflichten ein. Die Veräuße-
rung ist dem Versicherer unverzüglich schriftlich anzuzei-
gen, anderenfalls wird der Versicherer auf Grund gesetzli-
cher Vorschriften von der Entschädigungspflicht frei. 

 
§ 5 Ersatzwert, Unterversicherung 
1. Die Versicherung darf zu keiner Bereicherung führen. Für 

die Höchstgrenze der Entschädigung gilt § 55 VVG. Der 
gemeine Wert des versicherten Gegenstandes am Tage 
des Schadens ist der Versicherungswert. Ein persönlicher 
Liebhaberwert (Affektionswert) darf bei Ermittlung des Er-
satzwertes nicht berücksichtigt werden. 
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2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Ersatzwert 
(Unterversicherung), so wird nur derjenige Teil des Scha-
dens ersetzt, der sich zum ganzen Schaden verhält wie die 
Versicherungssumme zum Ersatzwert. 

3. Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Schadenfalle zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte, hat der Versiche-
rer zu ersetzen. Der Ersatz der Aufwendungen und die 
Entschädigung dürfen zusammen die Versicherungssum-
me nicht übersteigen, soweit die Aufwendungen nicht auf 
ausdrückliche Veranlassung des Versicherers erfolgt sind. 
Bei einer Unterversicherung sind die Aufwendungen nur in 
demselben Verhältnis zu ersetzen wie der Schaden. 

 
§ 6 Pflichten des Versicherungsnehmers   

im Allgemeinen 
1. Der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte haben 

alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicher-
heitsvorschriften zu beachten, insbesondere dafür Sorge zu 
tragen, dass die versicherten Instrumente der Empfindlich-
keit entsprechend sorgfältig behandelt und aufbewahrt 
werden. Soweit die Instrumente sich nicht im Gebrauch be-
finden, sind sie möglichst in ihren dafür bestimmten Behäl-
tern zu verwahren. 

2. a) Bei Beförderung und Versand innerhalb und außer- 
 halb des Wohnsitzes ist dafür Sorge zu tragen, dass 
der versicherte Gegenstand in verschlossenen, zum 
Transport solcher Instrumente bestimmten Behältnis-
sen verpackt zur Beförderung oder Absendung kommt. 

b) Bei Versand durch die Post können Gegenstände bis 
zum Wert von 1.500 EUR als gewöhnliches Paket auf-
geliefert werden, während solche von höherem Wert 
mit 10 % des Wertes – doch in keinem Fall mit mehr 
als 2.500 EUR oder Gegenwert in Fremdwährung – bei 
der Post zu deklarieren sind. 

c) Bei Versand mit der Eisenbahn hat die Auslieferung als 
Expressgut zu erfolgen. 

d) Bei Versand mittels Flugzeug sind die postalischen 
Vorschriften bzw. die Beförderungsbedingungen der 
betreffenden Luftverkehrsgesellschaft zu befolgen. 

e) Bei Beförderung durch Kraftwagen ist das versicherte 
Instrument derart zu verstauen, zu befestigen und zu 
bedecken, dass es nicht ohne Schwierigkeiten abhan-
den kommen, entwendet oder beschädigt bzw. zerstört 
werden sowie nicht durch Herumschleudern, Herunter-
fallen, Witterungseinwirkungen (Nässe und/oder Hitze 
usw.) oder fallende andere Gegenstände Schaden er-
leiden kann. 

f) Die Beförderung durch einen Dienstmann, ein öffentli-
ches Beförderungsinstitut oder durch besonders ver-
trauenswürdige Personen hat nach Möglichkeit ohne 
jegliche Unterbrechung und auf dem kürzesten Wege 
zu geschehen. 

 
§ 7 Versicherung für fremde Rechnung 
 Ist die Versicherung zugunsten Dritter abgeschlossen, so 

finden die für den Versicherungsnehmer geltenden Be-
stimmungen von § 5 Nr. 3, § 8 und § 11 auf den Versicher-
ten entsprechende Anwendung, § 79 VVG bleibt unberührt. 

 
§ 8 Pflichten des Versicherungsnehmers  

im Schadenfall 
1. Der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte sind 

verpflichtet, jeden Schadenfall unverzüglich dem Versiche-
rer oder dessen bevollmächtigten Organen anzuzeigen und 
deren Anordnungen Folge zu leisten. 

2. Die Versicherung selbst begründet keinen Beweis für das 
Vorhandensein und den Wert der versicherten Sache zur 
Zeit des Versicherungsfalles; die Versicherungssumme bil-
det lediglich die Grenze der Ersatzpflicht des Versicherers. 
Der Versicherungsnehmer hat daher den Beweis zu führen, 
dass die Umstände eingetreten sind, welche die Ersatz-
pflicht bedingen, und dass die Gegenstände, für welche er 
Entschädigung beansprucht, den versicherten Wert vor 
dem Schadenfall hatten, soweit nicht bei Antragstellung 

hierüber Nachweise vorgelegt und diese von dem Versi-
cherer ausdrücklich anerkannt wurden. 

3. Bei Diebstahl, Abhandenkommen, Raub, räuberischer 
Erpressung und Brandschaden hat der Versicherungsneh-
mer oder dessen Beauftragte Anzeige bei der zuständigen 
Polizeidienststelle (bei Bahn- und Schiffsreisen oder Flug-
zeugfahrten, beim Stationsvorstand, Schiffskapitän usw.) 
zu erstatten. 

4. Der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte haben 
für die Rettung des versicherten Gegenstandes aus einer 
drohenden oder entstandenen Gefahr bzw. bei Diebstahl 
oder Abhandenkommen für Wiedererlangung des versi-
cherten Gegenstandes zu sorgen (siehe auch § 5 Nr. 3). 
Wenn ein Dritter für den Schaden verantwortlich gemacht 
werden kann, so hat der Versicherungsnehmer den Rück-
griff gegen diesen sicherzustellen unter Beachtung der für 
die Eisenbahn, Post, Schifffahrtsunternehmen, Spediteure 
usw. geltenden Vorschriften. 

5. Auf Verlangen des Versicherers hat der Versicherungs-
nehmer nach Zahlung der Entschädigung etwaige Re-
gressansprüche gegen Dritte schriftlich abzutreten und die 
Belege und Beweismittel ohne Verzug, gegebenenfalls ge-
gen Erstattung der Kosten zur Verfügung zu stellen. 

6. Der Versicherer verzichtet auf die Einrede, dass der Versi-
cherungsnehmer die Einschränkung der Haftung des Spe-
diteurs, Frachtführers, Reeders oder dergleichen ausdrück-
lich oder stillschweigend anerkannt und dadurch seine An-
sprüche gegen den Versicherer ganz oder teilweise ver-
wirkt habe. 

7. Wenn der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftragte 
sich bei den Verhandlungen über Ermittlung der Entschädi-
gung einer arglistigen Täuschung schuldig machen, so ist 
der Versicherer dem Versicherungsnehmer gegenüber von 
jeder Entschädigungspflicht aus diesem Schadenfall frei. 

8. Zahlt der Versicherer eine Entschädigung wegen Total-
schaden des versicherten Instrumentes, so verfällt dieses 
dem Versicherer unbeschadet der Bestimmung des 
§ 67 VVG. Wird ein gestohlener oder abhanden gekomme-
ner Gegenstand, für den der Versicherer Schadenersatz 
geleistet und das Eigentumsrecht erworben hat, wieder zur 
Stelle und freien Verfügung des Versicherers gebracht, so 
kann er vom Versicherungsnehmer binnen einer vom Tage 
der Wiedererlangung gerechneten Frist von einem Monat 
durch Rückvergütung des bezahlten Betrages zurücker-
worben werden. In einem solchen Falle übernimmt der 
Versicherer jedoch keinerlei Gewähr bezüglich des Zustan-
des, der Verwahrung und der Beförderung des Instrumen-
tes und die Zurückerwerbung ist unwiderruflich. 

9. Sofern der Versicherungsnehmer – auch nach erfolgter 
Schadenzahlung – irgendwelche Nachrichten über den 
Verbleib der gestohlenen oder abhanden gekommenen 
Gegenstände erhält, ist er verpflichtet, dem Versicherer 
und der Polizeibehörde hiervon sofort Kenntnis zu geben 
und alles zu tun, was zur Wiedererlangung und Sicherstel-
lung des Gegenstandes notwendig ist. 

 
§ 9 Verletzung der Obliegenheiten 
1. Verletzt der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftrag-

ter eine Obliegenheit gemäß § 6, so kann der Versicherer 
gemäß § 6 VVG zur Kündigung berechtigt oder auch leis-
tungsfrei sein. 

2. Verletzt der Versicherungsnehmer oder dessen Beauftrag-
ter eine Obliegenheit gemäß § 8, so kann der Versicherer 
gemäß §§ 6 Abs. 3, 62 Abs. 2 VVG leistungsfrei sein. 

 Wurden bestimmte abhanden gekommene Sachen der 
Polizeidienststelle nicht angezeigt, so kann die Entschädi-
gung nur für diese Sachen verweigert werden. 

3. Hatte eine vorsätzliche Obliegenheitsverletzung Einfluss 
weder auf die Feststellung des Versicherungsfalles noch 
auf die Feststellung oder den Umfang der Entschädigung, 
so entfällt die Leistungsfreiheit gemäß Nr. 2, wenn die Ver-
letzung nicht geeignet war, die Interessen des Versicherers 
ernsthaft zu beeinträchtigen und wenn außerdem den Ver-
sicherungsnehmer kein erhebliches Verschulden trifft.
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§ 10 Schadenermittlung 
1. Bei eingetretenem Schaden ersetzt der Versicherer gemäß 

§ 8 Nr. 2 bei Totalverlust den Versicherungswert ohne Ab-
zug und im Falle einer reparaturfähigen Beschädigung, so-
weit der Versicherer oder dessen bevollmächtigte Organe 
keinen erstrangigen Spezialreparateur bestimmen, die Re-
paraturkosten und etwaige Versandkosten nach Vorlage 
der Originalrechnung oder beglaubigter Abschrift, voraus-
gesetzt, dass vorher ein Kostenvoranschlag eingereicht 
und die Höhe der Reparaturkosten von dem Versicherer 
oder dessen bevollmächtigten Organen anerkannt wurden. 

2. Für die Kosten von Verbesserungen, Veränderungen oder 
Gesamtauffrischungen des versicherten Gegenstandes 
sowie für Vermögensnachteile durch Benutzungsausfall 
kommt der Versicherer nicht auf. 

3. Bei Schadenfällen, die sich außerhalb Europas ereignen, 
soll tunlichst die Wiederherstellung des versicherten Ge-
genstandes in dem Lande erfolgen, in dem sich der Scha-
den ereignet hat, vorbehaltlich der Beachtung devisen-
rechtlicher Vorschriften. Besteht der Versicherungsnehmer 
darauf, dass der Gegenstand an die Ursprungsfirma oder 
an eine Reparaturstelle in einem der Länder Europas über-
führt wird, so trägt der Versicherer die dadurch entstehen-
den Transportkosten nur, wenn er vorher seine Genehmi-
gung erteilt hat. Die weitere Behandlung des Versiche-
rungsfalles tritt nach dem Zeitpunkt ein, wo der betreffende 
Gegenstand an die Ursprungsfirma abgeliefert worden ist. 
In solchen Fällen ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, 
die mit der Reparatur beauftragte Stelle zu veranlassen, 
dem Versicherer zunächst einen genauen Bericht über den 
festgesetzten Schaden und einen Kostenvoranschlag für 
dessen Behebung einzureichen. 

 
§ 11 Schadenzahlung 
1. Die Entschädigung wird spätestens zwei Wochen nach 

ihrer endgültigen Feststellung durch den Versicherer ge-
zahlt, jedoch kann einen Monat nach Anzeige des Scha-
dens als Teilzahlung der Betrag verlangt werden, der nach 
Lage der Sache mindestens zu zahlen ist. 

2. Die Entschädigung ist seit Anzeige des Schadens mit 
1 Prozent unter dem Diskontsatz der Europäischen Zent-
ralbank zu verzinsen, mindestens jedoch mit 4 Prozent und 
höchstens mit 6 Prozent pro Jahr. 

 Die Verzinsung entfällt, soweit die Entschädigung innerhalb 
eines Monats seit Anzeige des Schadens gezahlt wird. Zin-
sen werden erst fällig, wenn die Entschädigung fällig ist. 

3. Die Entstehung des Anspruchs auf Abschlagszahlung und 
der Beginn der Verzinsung verschieben sich um den Zeit-
raum, um den die Feststellung der Leistungspflicht des 
Versicherers dem Grunde oder der Höhe nach durch Ver-
schulden des Versicherungsnehmers verzögert wurde. 

4. Der Versicherer ist berechtigt, die Zahlung aufzuschieben 
a) wenn Zweifel über die Berechtigung des Versiche-

rungsnehmers zum Zahlungsempfang bestehen, bis 
zur Beibringung der erforderlichen Nachweisung; 

b) wenn eine polizeiliche oder strafrechtliche Untersu-
chung aus Anlass des Schadens gegen den Versiche-
rungsnehmer eingeleitet ist, bis zur Erledigung dieser 
Untersuchung. 

5. Die Rechte aus dieser Versicherung können ohne aus-
drückliche Zustimmung des Versicherers seitens des Ver-
sicherungsnehmers weder übertragen noch verpfändet 
werden. 

 
§ 12 Verwahrung 

Wenn der Entschädigungsanspruch nicht innerhalb einer 
Frist von sechs, bei Schaden im Ausland zwölf Monaten, 
gerichtlich geltend gemacht wird, nachdem der Versicherer 
ihn unter Angabe der mit dem Ablauf der Frist verbundenen 
Rechtsfolge schriftlich abgelehnt hat, so ist der Versicherer 
von der Entschädigungspflicht frei. 

§ 13 Kündigung im Schadenfall 
 Nach Eintritt eines Versicherungsfalls können beide Partei-

en den Versicherungsvertrag kündigen. Die Kündigung ist 
schriftlich zu erklären. Sie muss spätestens einen Monat 
nach dem Abschluss der Verhandlungen über die Entschä-
digung zugehen. Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist 
von einem Monat einzuhalten. Kündigt der Versicherungs-
nehmer, so kann er bestimmen, dass seine Kündigung so-
fort oder zu einem späteren Zeitpunkt wirksam wird, jedoch 
spätestens zum Schluss der laufenden Versicherungsperi-
ode. 

 
§14 Stillschweigende Verlängerung des   

Versicherungsvertrages 
Bei Versicherungen von ein- oder mehrjähriger Dauer ver-
längert sich das Versicherungsverhältnis in Ermangelung 
einer anderen Vereinbarung stillschweigend mit dem Ablauf 
der Vertragszeit um ein Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, 
wenn es nicht drei Monate vor jedesmaligem Ablauf von ei-
nem der beiden Teile schriftlich gekündigt wird. 

 
§ 15 Anzeigen und Willenserklärungen 
 Sämtliche Anzeigen und Erklärungen bedürfen der Schrift-

form. 
 
§ 16 Schlussbestimmung 
1. Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen etwas 

anderes bestimmt ist, finden die Vorschriften des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag (VVG) Anwendung. 

2. Ein Auszug aus dem VVG ist dem Bedingungstext beige-
fügt. 
Zusatzbedingung zu den AVB Musikinstrumente bei Mit-
versicherung elektrischer oder elektronischer Geräte. 
Bei Mitversicherung von elektrischen oder elektronischen 
Übertragungs-, Verstärker-, Zusatz- oder sonstigen Gerä-
ten – alles einschließlich Zubehör, wie Lautsprecher, Mik-
rophone, Kabel usw. – wird für diese Gegenstände folgen-
des vereinbart: 
Innere Schäden und Defekte (z. B. Nichtfunktionieren, 
Kurzschluss usw.), Röhren- und Fadenbruch, sind nicht 
versichert, es sei denn, dass diese Schäden verursacht 
worden sind durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Leitungs-
wasser, Sturm, höhere Gewalt, Diebstahl, Einbruchdieb-
stahl, Raub, räuberische Erpressung oder Unfall, d. h. 
durch ein unmittelbar von außen her plötzlich mit mechani-
scher Gewalt einwirkendes Ereignis. 
Brand- oder Explosionsschäden, die Folgeschäden von in-
neren Schäden, Defekten, Röhren- oder Fadenbruch sind, 
werden jedoch ersetzt. 

Nachtzeitklausel 
Befinden sich die versicherten Sachen in einem Fahrzeug, 
das im Freien, in Parkhäusern oder in unbewachten und 
unverschlossenen Garagen oder sonstigen Abstellräumen 
abgestellt ist, so besteht Versicherungsschutz gegen 
Schäden durch Diebstahl oder Abhandenkommen nur, 
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass der Scha-
den nicht zwischen 22 und 6 Uhr eingetreten ist oder das 
Fahrzeug während dieser Zeit ständig beaufsichtigt war. 
§ 9 AVB Musikinstrumente findet Anwendung.  
Sonder-Bedingungen für den Einschluss der laut § 2 
Nr. 1. f) der Allgemeinen Bedingungen für die Versiche-
rung von Musikinstrumenten ausgeschlossenen Schä-
den durch Wertminderung  
(Gilt nur, falls besonders vereinbart) 
Der Versicherer haftet bei hochwertigen Meistergeigen, 
Meisterbratschen und Meistervioloncelli für eine an den 
versicherten Instrumenten nachweisbar eingetretene 
Wertminderung, sofern diese eine direkte Folge eines nicht 
gänzlich behebbaren, nach den Allgemeinen Bedingungen 
für die Versicherung von Musikinstrumenten versicherten 
Schadenfalles ist. Die Bestimmungen des § 5 der vorer-
wähnten Allgemeinen Bedingungen finden unverändert 
Anwendung. 

 


